
Bei den Beratern der Verbrau-
cherzentralen ist derzeit Fle-

xibilität gefragt: Haben sie sich
ehemals vor allem mit falschen
Handwerker- oder Mietverträgen
herumgeschlagen, erfordern ak-
tuelle Anfragen eher Fähigkeiten
im IT- und Urheberrecht. Mehr
als die Hälfte der Zeit gehe dafür
drauf, wegen Abmahnungen zu
angeblichen Urheberrechtsver-
stößen im Internet zu beraten,
berichteten uns genervte Mitar-
beiter mehrerer Landeszentralen
übereinstimmend.

Mal soll eine Rentnerin, die
keinen Computer zuhause hat,
den Song eines mäßig bekann-
ten Rappers in eine Tauschbörse
eingestellt haben. Dann wieder
soll die vor ein paar Jahren be-
nutzte Vorlage eines Web-Edi-
tors urheberrechtlich geschützte
Bilder enthalten, für die jetzt saf-
tige Nachlizenzierungsgebühren
gefordert werden. Mehr und
mehr erhärtet sich der Verdacht,
dass es bei den Forderungen bis-

weilen nicht mit rechten Dingen
zugeht.

Dass es das gute Recht der Ur-
heber ist, ihre Produkte zu schüt-
zen, steht auch für Kritiker der
Gesetzeslage außer Frage. Be-
sonders betrifft das profes sio -
nelle Content-Vermarkter, also
Musiker, Filmemacher oder
Textautoren. Doch die spezielle
rech t liche Konstellation in
Deutschland in Verbindung mit
Recherchemöglichkeiten im In-
te r net hat dazu geführt, dass die
Rechtsverfolgung hierzulande
obskure Blüten treibt.

Im Blickpunkt steht dabei ein-
mal mehr das umstrittene In-
strument der kostenpflichtigen
Abmahnung. Es macht anders
als in vielen Nachbarstaaten au-
ßergerichtliche Unterlassungs-
forderungen für Rechtsanwälte
zum lukrativen Geschäft. Längst
gilt bei den Rechteinhabern und
ihren Abmahnanwälten daher
die Parole „Turn piracy into pro-
fit!“. Das heißt: Für Rechteinha-

ber kann die Verfolgung des ille-
galen Vertriebs ihrer Werke lu-
krativer sein als der reguläre Ver-
kauf.

Verwertungsketten
Rund um die Urheberrechtsab-
mahnungen sind organisierte
Verwertungsketten entstanden.
Von industriellen Ausmaßen zu
sprechen, scheint nicht mehr
übertrieben: Zwischen Rechte -
inhaber und Rechtsanwälte ha -
ben sich Firmen geschaltet, die
die Recherche und Beweisfüh-
rung übernehmen. Bekannte
Namen sind etwa Logistep, Digi-
Protect, Digi-Rights-Solution oder
TextGuard.

Die meisten von ihnen b  ie -
ten den Urheberrechtsinhabern
Rundum-sorglos-Pakete an, de -
ren konkrete Vertragsausgestal-
tung strenger Geheimhaltung
unterliegt. Das Angebot lautet:
Nennen Sie uns Ihre Werke, wir
übernehmen die Verfolgung im
Internet und schütten Scha-
densersatz oder Lizenzgebühren
an Sie aus.

Im Fokus stehen zurzeit
Musik-Uploads in den Datei-
tausch-Netzen eDonkey und Bit-
Torrent. Das ist kein Wunder,
denn hier lässt sich die Automa-
tisierung ohne viel Aufwand
weit treiben: Ein umgestalteter

Tauschbörsen-Client wird mit
Datei-Hashes der gesuchten
Musik-Datei gefüttert, zeichnet
Downloads von Dateien auf und
protokolliert die Daten der Peers
in Verbindung mit einem Zeit-
stempel. Auf dem Silbertablett
liegen den Abmahnkanzleien
nun mit minimalem Recherche-
aufwand beispielsweise IP-
Adresse, GUID und Client-Ver -
sion des Uploaders vor.

Den in Massen abmahnenden
Kanzleien spielt in die Hände,
dass es ihnen der Gesetzgeber
im vergangenen Jahr erleichtert
hat, an persönliche Daten zu 
den vermeintlich anonymen IP-
Adressen zu gelangen. Mussten
sie zuvor noch den vergleichs-
weise komplizierten Weg der
Strafanzeige und Akteneinsicht
beschreiten, können sie seit Au-
gust 2008 im Sammelverfahren
Beschlüsse zum zivilrechtlichen
Auskunftsanspruch gegenüber
Providern erwirken.

Wir beobachten, dass sich die
Abmahnkanzleien auf bestimm-
te Provider eingeschossen haben,
Kunden anderer Provider aber
kaum belangen. Der Grund dafür
liegt in den unterschiedlichen
Speicherfristen. Die Telekom als
größter Privatkunden-Provider
etwa speichert für sich und R e -
sale-Partner wie 1&1 sieben Tage
lang zu Abrechnungszwecken,
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Die Abmahn-Industrie
Wie mit dem Missbrauch des Urheberrechts Kasse gemacht wird

Um das Geschäft mit urheberrechtlichen Massen -
abmahnungen haben sich ausgefeilte Erlösmodelle
entwickelt. Die Abmahner kassieren bei kleinen 
Leuten vergleichsweise geringfügige Rechtsverstöße 
ab, die Wurzeln des Übels lassen sie unangetastet.
Begünstigt werden diese Aus wüchse vom deutschen
Gesetzgeber und den Gerichten.
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wann wem welche IP-Adresse
zugewiesen wurde. Der Regio-
nalprovider NetCologne spei-
chert immerhin für vier Tage.

Die Folge: Das Landgericht
Köln als zuständige Instanz für
Auskunftsersuchen an diese bei-
den Zugangsanbieter wird mit
Anträgen überschüttet. Dirk
Eßer, Vorsitzender Richter am
Gericht, bestätigte c’t, dass die
Flut der Beschlussanträge per-
manent steigt. Bis Ende 2008
habe man 82 entgegengenom-
men, allein im laufenden Jahr
2009 bis einschließlich Septem-
ber seien 2824 Anträge einge-
gangen. Die Anzahl der von
einem Antrag umfassten IP-
Adressen schwanke „von 15 bis
zu 3500. Insgesamt dürfte die
Anzahl der betroffenen IP-Adres-
sen mittlerweile in die Millionen
gehen.“ Fast alle Anträge wur-
den durchgewunken.

In der Praxis handelt es sich
beim Antrag auf zivilrechtliche
Providerauskunft um ein zwei-
stufiges Verfahren. Weil nicht
viel Zeit bleibt, muss das Gericht
sofort nach Eingang der IP-
Adressen und rudimentärer Prü-
fung des Verdachts ein „Quick
Freeze“ beim Provider anordnen:
Ab jetzt darf dieser die Daten
auch nach Ablauf der daten-
schutzrechtlich gebotenen m a -
ximalen Speicherfrist nicht lö-
schen. Die für die Vorratsdaten-
speicherung getrennt gelager-
ten Logs dürfen für eine zivil-
rechtliche Auskunft schließlich
nicht genutzt werden. In einem
zweiten Schritt prüft das Gericht
den Antrag juristisch genauer
und erlässt im Erfolgsfall den
Auskunftsbeschluss.

Im Oktober 2009 wurde ein
Fall bekannt, bei dem das Land-

gericht Köln mit einem Beschluss
die Auskunft zu mehr als 11 000
IP-Adressen von Telekom-Kun-
den wegen des Verdachts illega-
ler Tauschbörsen-Uploads eines
Songs genehmigt hat.

Verteilungsschlüssel
11ˇ000 Abmahnungen könnten
in diesem Fall also auf den Weg
gegangen sein. Die meisten Mas-
senabmahnkanzleien fordern ne -
ben einer Unterlassungserklä-
rung die Zahlung eines Pauschal-
betrags zwischen 400 und 600
Euro, der sich angeblich aus
Rechtverfolgungskosten und
Schadensersatz zusammensetzt.
Käme also jeder der 11 000 Ab-
gemahnten der Zahlungsauffor-
derung nach, ergäbe sich bei 500
Euro pro Abmahnung ein Um-
satz von 5,5 Millionen Euro.

Konkrete Angaben zum Ver-
teilungsschlüssel in der Verwer-
tungskette der Abmahnindustrie
sind nicht in Erfahrung zu brin-
gen. Ein kürzlich im Web aufge-
tauchtes, allem Anschein nach
echtes Dokument enthüllt im-
merhin einige Anhaltspunkte.
Das Unternehmen DigiRights So-
lution (DRS) nutzte die Präsenta-
tion offenbar, um bei Rechte -
inhabern für seinen Dienst der
Tauschbörsenermittlung zu wer-
ben.

Der Präsentation zufolge zah-
len erfahrungsgemäß 25 Prozent
der Abgemahnten sofort die er-
hobene Pauschale von 450 Euro,
von dieser Summe erhält der
Rechteinhaber 90 Euro. 360 Euro
behalte DRS ein, unter anderem
für Anwaltshonorare, Abmahn-
schreiben, Massenkorrespon-
denz mit Rechtsverletzern und
Zahlungsklagen.

Es folgt eine frappierende Bei-
spielrechnung: Ausgehend von
60 Cent Nettogewinn an einem
legalen Download, etwa bei Mu-
sicload oder iTunes, erläutert
DRS den Musikschaffenden, um
wieviel lukrativer es sei, wenn
der Song illegal in der Tausch-
börse steht.

Wörtlich heißt es im Doku-
ment: „Der Ertrag bei erfassten
und bezahlten illegalen Dow n -
loads ist das 150-fache! Das be-
deutet: Wenn 1250 Rechtsverlet-
zer erfasst werden, die zahlen,
müssten zur Erwirtschaftung des
entsprechenden Ertrags 150 000
Downloads legal verkauft wer-
den.“

Beweislastumkehr
Der bisherigen Rechtsprechung
zufolge machen sich die wenigs-
ten Gerichte die Mühe, zu hinter-
fragen, wie die dem Verdacht zu-
grunde liegenden Daten erho-
ben wurden. „Beweissicher“ sei
die Erhebung, heißt es in den
Abmahnungen dazu meist. Das
soll suggerieren: Widerstand ist
zwecklos.

Es ist davon auszugehen, dass
in der überwiegenden Zahl der

Fälle tatsächlich ein Upload des
monierten Films oder Musik-
stücks in einer Tauschbörse er-
folgte. 

Oft schwören Abgemahnte
aber auf alles, was ihnen heilig
ist, nie einen Tauschbörsen-
Client benutzt zu haben. Die
Rechtsanwälte der Rechteinha-
ber winken dann regelmäßig ab:
Alles Ausreden! Dabei ist es in
der jüngeren Vergangenheit bei
der Übertragung von IP-Adres-
sen in der Rechteverfolger-Kette
zu Zahlendrehern gekommen.
c’t sind auch aktuelle Fälle be-
kannt, die Zweifel aufwerfen.

Ein Abgemahnter, der sich an
die Redaktion wandte, war in der
angeblichen Tatzeit drei Monate
lang geschäftlich in den USA, wie
er uns sogar anhand von Bonus-
meilenabrechnungen belegte.
Zugang zur Wohnung hatte
nach seinen Angaben niemand,
und der WLAN-Router sei via
WPA2 abgesichert. Er war nicht
der Täter, versicherte er glaub-
haft – und verzweifelt.

In einem anderen Fall bat ein
Abgemahnter seinen Provider
O2 um Bestätigung, dass er zum
angeblichen Tatzeitpunkt nicht
die genannte IP-Adresse zuge-
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Zwei Anträge auf zivil rechtliche Provider -Auskunft am 
Landgericht Köln. Abgefragt wurden 13 000 IP-Adressen.
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wiesen bekommen hatte. O2
antwortete: „Eine Weitergabe
der Nutzerdaten an Dritte erfolgt
nicht ohne richterlichen Be-
schluss. Laut unseren Informatio-
nen liegt uns eine solche Anfra-
ge nicht vor.“ 

Zurzeit gilt generell: Ist die
Abmahnung erst einmal ins
Haus geflattert, hat sich die Be-
weislast bereits umgekehrt. Die
Gerichte schenken eher der an-
geblich beweissicheren, unab-
hängigen Datenerhebung Glau-
ben als den Beteuerungen der
Abgemahnten. Wer in dieser
Falle steckt, muss Gegenbeweise
liefern, und selbst eine Router-
Logdatei oder der Beleg der Ab-
wesenheit genügen als Nach-
weis kaum. Hinzu kommt, dass
die angeblichen Verstöße oft be-
reits mehrere Monate zurücklie-
gen. Wer sich wehrt, trägt folg-
lich ein hohes Kostenrisiko, und
genau auf diesen Abschre-
ckungseffekt können die Ab-
mahner getrost setzen.

Gebührenfalle
Im Abmahn-Business ist mittler-
weile vieles mit Rahmenverträ-
gen geregelt. Die Protagonisten
schieben Verwertungsrechte
und Gelder munter hin und her,
nur beobachten lassen wollen
sie sich dabei nicht. Fragen Jour-
nalisten nach, treffen sie auf ein
Kartell des Schweigens.

Für die Anwälte lohnt sich das
Geschäft nur, wenn sie jenseits
der Schadensersatz- oder Lizenz-
forderungen eigene Gebühren
geltend machen können. Dafür

sind ihnen aber qua Gesetz enge
Grenzen gesetzt, an die sich die
überwiegende Anzahl der Kanz-
leien auch hält.

Verlangt ein Anwalt finanzi -
elle Erstattung der Abmahnung
gemäß der Rechtsanwaltsge-
bührenverordnung (RVG), muss
dieser Forderung ein Anspruch
zugrunde liegen. Dieser ergibt
sich aus den Kosten, die dem
Mandanten durch die Einschal-
tung des Anwalts entstanden
sind. Kurz: Verlangt ein Anwalt
diese Gebühren, muss er sie sei-
nem Mandanten auch in Rech-
nung stellen können.

Genau hier sehen viele Exper-
ten den groben Rechtsbruch im
System der Massenabmahner:
Über Verträge sei oft geregelt,
dass die Rechte inhaber nichts
für den Service der  Rechts -
verfolgung bezahlen und dafür
eben nur einen Teil des Scha-
densersatzes ausbezahlt be-
kommen.

Wenn dem so sein sollte, stellt
sich die Frage, für wen der An-
walt eigentlich die in den Ab-
mahnungen geforderten Gebüh-
ren einfordert, wenn nicht für
seine Mandanten. Die Vermu-
tung lautet: Für niemanden
außer für sich selbst, und das
wäre rechtswidrig.

Nicht nur, dass ihn andere An-
wälte wettbewerbsrechtlich des
Vorsprungs durch Rechtsbruch
bezichtigen könnten. Ihm würde
auch strafrechtlich Ungemach
drohen, denn wider besseres
Wissen unberechtigt Geld einzu-
fordern und einzustecken, ist
versuchter beziehungsweise voll-

endeter Betrug im gewerblichen
Ausmaß. Allein: Es fehlen die Be-
weise, das Kartell des Schwei-
gens hält noch.

Kurze Wege
c’t hat sich einige Protagonisten
der Abmahn-Szene näher a n -
gesehen und dabei wiederholt
festgestellt, wie klein die Welt  ist
und wie kurz die Wege sind. Da
ist zum Beispiel Die  Karlsr u-
 her Rechtsanwaltskanzlei Nü-
mann + Lang. Sie mahnt unter
anderem Tauschbörsen-Uploads
für weniger bekannte Musiker ab.

Aufgefallen ist sie uns aber,
weil sie seit Mai 2009 mit ver-
gleichsweise hohen Schadenser-
satzforderungen die illegale Wei-
tergabe der DJ-Software BPM
Studio Professional in P2P-Net-
zen verfolgt hat. Mandatiert
wurde sie damals nicht vom Her-
steller Alcatech, sondern von
einer ominösen Firma namens
Lernhaus Österreich aus Salz-
burg. Diese habe die Berechti-
gung erworben, BPM Studio in
Deutschland im Internet zu ver-
treiben, hieß es.

Eine Nachfrage von c’t beim
Dresdener Unternehmen Alca-
tech, warum man die deutschen
Vertriebsrechte fürs Internet
nach Österreich abgab, blieb un-
beantwortet. Inzwischen mahnt
Nümann für die deutsche Lern-
haus GmbH ab, deren Hauptsitz
laut Handelsregister zunächst in
Hamburg war. Bereits im Mai
2008 ist er nach Karlsruhe ver-
legt worden – in dasselbe Büro-
gebäude, in dem die Kanzlei Nü-
mann + Lang residiert.

Die laut Abmahnungen „ohne
Ausnahme korrekten und ge-
richtsverwertbaren Ergebnisse“
bei der Täterrecherche in Tausch-
börsen werden praktisch er -
weise ebenfalls unter demsel-
ben Dach produziert: Die Eviden-
zia GmbH & Co KG ist laut Selbst-
darstellung im Web „ein privates
und unabhängiges Unterneh-
men, welches sich auf Datener-
hebung in populären Peer-2-
Peer Netzwerken spezialisiert
hat.“ Auf dem Klingelschild des
unabhängigen Unternehmens
steht lediglich: „Bitte bei Nü-
mann + Lang klingeln.“ Wir frag-
ten sowohl bei Anwalt Nümann
als auch bei Evidenzia nach dem
laut Abmahnungen vorhande-
nen Gutachten, das die Beweis -
sicherheit der Evidenzia-Daten-
erhebung belegen soll. Beide
Partner lehnten in bemerkens-

werter zeitlicher Koinzidenz die
Einsicht in das Gutachten ab. 

Eine andere Abmahnwelle, die
nur oberflächlich betrachtet
nichts mit dem Karlsruher Klüngel
zu tun hat, nimmt Website-Betrei-
ber und Blogger ins Visier: Die
Software TextGuard durchforstet
das Web im Auftrag von Urhe-
bern nach vorgegebenen Text-
stellen und meldet Plagiate. Ge-
genüber professionellen Autoren
wirbt man: „Zur weiteren Bear-
beitung leiten wir die Treffer an
unsere Anwälte weiter. Diese prü-
fen die Ergebnisse und fordern,
wenn eine Urheberrechtsverlet-
zung vorliegt, von dem Verletzer
einen entsprechenden Schadens-
ersatz.“ Der Schadensersatz wer -
de dann zwischen TextGuard
und Autoren aufgeteilt.

Prima, dachte sich wohl 
auch die freie Journalistin Eva
Schweitzer und ließ TextGuard
auf Plagiatssuche gehen. Als ihre
Abmahnung eines Bloggers für
negative Schlagzeilen sorgte,
weil dieser unter anderem 1200
Euro Schadensersatz wegen der
Übernahme einer Textpassage
inklusive Quellenangabe und
Link zum Ursprungstext bezah-
len sollte, platzte Schweitzer der
Kragen – sie bloggte.

Es stellte sich heraus, dass ihr
der von ihr abgemahnte Blogger
nicht einmal namentlich be-
kannt war. Freimütig bekannte
sie gegenüber einem Journalis-
ten der Süddeutschen Zeitung
überdies zum unterzeichneten
TextGuard-Vertrag: „Mir entste-
hen keine Kosten, das trägt sich
durch die Kosten, die den Abge-
mahnten entstehen. Ich bezahle
nicht mal was für den Service
von TextGuard. Die machen das,
und so finanziert sich das.“

Schweitzer trägt ihren A n -
gaben zufolge also kein Kosten-
risiko, zahlt auch nicht für die
Mandatierung des Rechtsan-
walts, in diesem Fall Andreas Will
aus Hamburg. Dennoch beweist
ein Blick in dessen Abmahnun-
gen, dass er die vollen Gebühren
nach RVG in Rechnung stellt.

Wir fragten Rechtsanwalt Will,
warum er in den TextGuard-
Abmahnungen behauptet, dass
durch seine „Mandatierung
Rechtsanwalts- und Recherche-
kosten entstanden“ seien und
wessen Geld er da de facto ein-
fordert. Die Antwort war kurz:
„Ihre Vermutungen und Inter-
pretationen sind unzutreffend.
Ihre rechtlichen Wertungen ent-
behren jeglicher Grundlage.“
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Kurze Wege: Wer zu Evidenzia möchte, kommt an der Kanzlei
Nümann + Lang nicht vorbei.
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Eine Richtigstellung aus seiner
Sicht blieb er allerdings schuldig.

Es bleibt in diesem Zusammen-
hang zu erwähnen, dass Te xt   -
Guard ein „Geschäftsbereich“ der
Lernhaus GmbH ist. Te xt Guard-
Geschäftsführer Claus-Michael
Gerigk sitzt zwar in Hamburg,
Hauptsitz ist allerdings jenes
Karlsruher Bürohaus, in dem die
Kanzlei Nümann + Lang arbeitet.

Unachtsamkeiten
Ein alter Hase im Geschäft 
mit Massenabmahnungen von
Tauschbörsen-Nutzern ist Rechts-
anwalt Dr. Udo Kornmeier aus
Frankfurt. In Interviews gibt sich
der ehemalige Geschäftsführer
der Sony Music Publishing GmbH
idealistisch und echauffiert sich
gerne über mangelndes Un-
rechtsbewusstsein in der Bevöl-
kerung: Diebstahl geistigen Ei-
gentums sei Diebstahl und blei-
be Diebstahl, sagt er dann zum 
Beispiel.

Kornmeier hat sein Abmahn-
Business zusammen mit dem
Unternehmen DigiProtect be-
sonders clever organisiert. Seit
geraumer Zeit mahnt er nicht
mehr für die Rechteinhaber ab.
Vielmehr erwirbt DigiProtect mit
sogenannten „Rahmeneckwerte-
vereinbarungen“ das Recht, die
„Tonaufnahmen über dezentrale
Computernetzwerke auszuwer-
ten.“ In einer solchen Vereinba-
rung, die c’t vorliegt, ist die Rede
von einer „gesonderten Zustim-
mung“ der Urheberrechtsinha-

ber, bevor DigiProtect Songs in
P2P-Netzwerke einstellt. Offen-
sichtlich ist es also ausdrücklich
vorgesehen, Lockvogel-Dateien
einsickern zu lassen.

Hat DigiProtect Tauschbörsen-
Uploader ermittelt, mandatiert
das Unternehmen Kornmeier. Da
Kornmeier in den Abmahnungen
zunächst eine Gebührenforde-
rung nach RVG androht und bei
Nichtzahlung des Pauschal-Scha-
densersatzes auch einklagt, soll-
te man ausgehend von der recht-
lichen Situation annehmen, dass
DigiProtect in jedem einzelnen
Fall entsprechende Kosten ent-
stehen.

Ein jüngst aufgetauchtes Fax,
das allem Anschein nach Anwalt
Kornmeier im März 2008 an die
britische Kanzlei Davenport
Lyons gesendet hatte, offenbart
jedoch: Die ganze damals in Pla-
nung befindliche Rahmenverein-
barung mit DigiProtect ist ein
„no-cost“-Projekt für die Rechte-
inhaber. Im Fax steht ein entlar-
vender Satz: „Das Projekt ist von
DigiProtect als „Joint Venture“
geplant, bei dem keine Vertrags-
partei die andere mit irgendwel-
chen Kosten belastet.“

Stimmt diese Aussage, dann
entstehen DigiProtect bei den
Abmahnungen keine Mandatie-
rungskosten, folglich dürfte
Kornmeier gegenüber den Ab-
gemahnten keine RVG-Gebüh-
ren in Rechnung stellen. Auch
auf mehrmalige Nachfrage, ob
das Fax authentisch ist, antwor-
tete uns Dr. Udo Kornmeier nicht.

Stattdessen erhielten wir als
Antwort eine Pressemitteilung
von DigiProtect „zum Daven-
port-Vorgang“. Interessant war
allenfalls die Aussage: „Die von
uns mandatierten Anwaltskanz-
leien liquidieren ihre Kosten und
ihr Honorar in jedem Fall in 
einwandfreier Form gemäß der
jeweils geltenden gesetzlichen
Grundlagen.“ Einen Nachweis
blieb DigiProtect freilich schul-
dig, obwohl er doch leicht zu er-
bringen wäre.

Fazit
Die geschäftlichen Aktivitäten
der Abmahnindustrie liegen
nach wie vor zum großen Teil im
Dunkeln. Nur gelegentlich wer-
den Zusammenhänge sichtbar,
die den hohen Organisations-
grad und den Ideenreichtum der
Beteiligten offenbaren.

Der Gesetzgeber beförderte
dieses Treiben in jüngster Ver-
gangenheit massiv, statt ihm
entgegenzuwirken: Schon vor
der Einführung des zivilrecht -
lichen Auskunftsanspruchs bei
Urheberrechtsverstößen (Para-
graf 101 UrhG) wurde scharf kri-
tisiert, dass die Schranke des „ge-
werblichem Ausmaßes“ keine ist.
Viele Landgerichte sehen dieses
Ausmaß bereits erreicht, wenn
nur ein Song in BitTorrent zum
Upload angeboten wird.

Die ebenfalls eingeführte De-
ckelung der Abmahnkosten auf
100 Euro (Paragraf 97a UrhG) gilt
nur unter sehr eng gesteckten

Voraussetzungen, nämlich für
einfach gelagerte Fälle privaten
Handelns. Die Folge: Die Decke-
lung findet kaum Anwendung
und stellt sich damit in ihrer jet-
zigen Form als ungeeignete
Maßnahme gegen die Beutel-
schneiderei der Abmahnanwälte
heraus.

Es ist höchste Zeit, dass der Ge-
setzgeber die Situation neu be-
wertet und dem Treiben Einhalt
gebietet. c’t bat das zuständige
Bundesjustizministerium um eine
Stellungnahme der neuen Minis-
terin Sabine Leutheusser-Schnar-
renberger. Dies sei derzeit nicht
möglich, beschied man uns. Die
Ministerin sei noch nicht lange im
Amt und müsse sich erst in die
Thematik einarbeiten.

Eigentlich sollten die Standes-
vertretungen, also die Rechtsan-
waltskammern, ein vitales Inte-
resse daran haben, schwarze
Schafe unter den Kollegen aktiv
zu identifizieren und zu sanktio-
nieren. Doch nach unserer
Kenntnis verfahren die Kammern
stets nach dem Motto: „Eine
Krähe hackt der anderen kein
Auge aus.“

Dabei diskreditieren derzeit
die Urheberrechtsabmahner ih -
ren Berufsstand nachhaltig. Bei
den Bürgern muss zwangsläufig
der Eindruck entstehen, macht-
los skrupellosen Geschäftema-
chern gegenüberzustehen. Wie
aber soll in diesem Klima ein Un-
rechtsbewusstsein für die ille -
gale Weitergabe von Werken
entstehen? (hob)

Dr. Volker Römermann ist
Rechtsanwalt in Hannover und
Experte, wenn es um Fragen des
Standesrechts seiner Zunft geht.
Er schrieb un ter anderem Bü-
cher, Gesetzeskommentare und
Aufsätze zu diesem Thema.

c’t: Es mehren sich die Hinweise,
dass Rechtsanwälte bei den Urhe-
berrechtsabmahnungen die Er-
stattung von Kosten ihrer Man-
danten fordern, die in der Höhe
gar nicht entstanden sind. Was
halten Sie davon?

Römermann: Diese Abmahn -
anwälte laufen ein hohes R i siko.
Fordern sie Gebührener stattung
ohne jede Rechtsgrundlage,
dann ist das Betrug. Das muss
auf Anzeige durch die Staatsan-

waltschaften und Rechtsan-
waltskammern verfolgt werden.
Staatsanwälte können in sol-
chen Fällen die Anwaltsakten
beschlagnahmen, Anwaltskam-
mern können sich die Akten vor-
legen lassen. Aufklärungsmög-
lichkeiten gibt es also durchaus,
nur werden sie im Moment noch
zu wenig genutzt.

c’t: Allerorten sprießen Unterneh-
men hervor, die angeblich Beweis
erheben und gefundene Urheber-
rechtsverstöße an Anwaltskanz-
leien übergeben. Im Grunde ge-
nommen nehmen sie damit den
Anwälten die Recherchearbeit ab,
oder?

Römermann: Dienstleister wie
TextGuard segeln hart am Wind.

Zwar betont TextGuard auf der
Homepage, es würden keine
Rechtsdienstleistungen angebo-
ten und es fände keine rechtli-
che Prüfung statt. Aber dass sich
die Kontrolle von Texten auf „un-
erlaubte Verwendung“ hin in
einem juristischen Umfeld be-
wegt, ist klar. Rechtsdienstleis-
tungen sind nach dem 2008 in
Kraft getretenen Rechtsdienst-
leistungsgesetz (RDG) Anwälten
und wenigen anderen besonders
befugten Berufsgruppen vorbe-
halten. Bietet ein Gewerbetrei-
bender solche Leistungen ohne
Erlaubnis an, ist das verboten.

c’t: Diese Unternehmen könnten
sich doch darauf zurückziehen,
dass den juristischen Part ja der
Rechtsanwalt übernimmt.

Römermann: Beschränkt sich ein
Unternehmen darauf, technisch
für den Vergleich irgendwelcher
Texte zu sorgen, ist das keine
Rechtsdienstleistung. Geht es
aber von vorneherein um die
Verfolgung von Rechtsverstö-
ßen und schaltet der Anbieter
dafür Anwälte ein, dann liegt
eine juristische Prüfung zumin-
dest nahe. TextGuard etwa bie-
tet an, durch eigene Mitarbeiter
den Verletzer aufzufordern, Pla-
giate zu unterlassen – oder aber
die Sache an einen Anwalt wei-
terzuleiten. Die Einschaltung
von Anwälten allein hilft im
Falle eines RDG-Verstoßes nicht,
solange ein Nichtanwalt, der
selbst keine Rechtsberatungs-
befugnis besitzt, der Vertrags-
partner bleibt.

Verbotene Rechtsdienstleistungen?
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